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Anhang XIVAnhang XIV

WettbewerbWettbewerb11

Verzeichnis nach Art. 60Verzeichnis nach Art. 60

EinleitungEinleitung

Falls die Rechtsakte, auf die in diesem Anhang Bezug genommen wird,
Begriffe enthalten oder sich auf Verfahren beziehen, die für die Rechtsord-
nung der Gemeinschaft charakteristisch sind, wie
- Präambeln
- die Adressaten der gemeinschaftlichen Rechtsakte
- Bezugnahmen auf Gebiete oder Sprachen der EG
- Bezugnahmen auf Rechte und Pflichten der EG-Mitgliedstaaten, deren

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen oder Einzelper-
sonen in ihren Beziehungen zueinander und

- Bezugnahmen auf Informations- und Notifizierungsverfahren,

so findet das Protokoll 1 über horizontale Anpassungen Anwendung,
soweit in diesem Anhang nichts anderes bestimmt ist.

ÜbergangszeitenÜbergangszeiten
1. Es gelten die Übergangsbestimmungen, die in den Anhängen der Bei-

trittsakte vom 16. April 2003 für Zypern (Anhang VII, Kapitel 4),
Ungarn (Anhang X, Kapitel 4), Malta (Anhang XI, Kapitel 3, Nr. 1, 2
und 3), Polen (Anhang XII, Kapitel 5, Nr. 1 und 2) und die Slowakische
Republik (Anhang XIV, Kapitel 4, Nr. 1 und 2) festgelegt sind.
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2. Es gelten die Übergangsbestimmungen, die in den Anhängen der Bei-
trittsakte vom 16. April 2003 für Malta (Anhang XI, Kapitel 1, Nr. 1),
festgelegt sind.

Sektorale AnpassungenSektorale Anpassungen

Sofern nichts Gegenteiliges bestimmt ist, gelten die Vorschriften dieses
Anhangs für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:

I. Das Wort "Kommission" wird durch "zuständiges Überwachungsorgan" ersetzt.

II. Der Ausdruck "gemeinsamer Markt" wird durch "räumlicher Geltungsbereich des
EWR-Abkommens" ersetzt.

III. Der Ausdruck "Handel zwischen Mitgliedstaaten" wird durch "Handel zwischen
Vertragsparteien" ersetzt.

IV. Die Angabe "die Kommission und die Behörden der Mitgliedstaaten" wird durch
"die EG-Kommission, die EFTA-Überwachungsbehörde, die Behörden der EG-
Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten" ersetzt.

V. Bezugnahmen auf Artikel des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) oder des Vertrages über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) werden durch Bezugnahmen auf
die folgenden Artikel des EWR-Abkommens (EWR) ersetzt:

Art. 85 (EWG) - Art. 53 (EWR)

Art. 86 (EWG) - Art. 54 (EWR)

Art. 90 (EWG) - Art. 59 (EWR)

Art. 66 (EGKS) - Art. 2 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen.

Art. 80 (EGKS) - Art. 3 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen.

Art. 80 (EGKS) - Art. 3 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen.

VI. Der Ausdruck "diese Verordnung" wird durch "dieser Rechtsakt" ersetzt.

VII. Der Ausdruck "die Wettbewerbsregeln des Vertrags" wird durch "die Wettbe-
werbsregeln des EWR-Abkommens" ersetzt.

VIII. Der Ausdruck "Hohe Behörde" wird durch "zuständiges Überwachungsorgan"
ersetzt.

Unbeschadet der Vorschriften über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen wird der in den nachstehend aufgeführten Regelungen
verwendete Begriff "zuständiges Überwachungsorgan" durch "das für die
Entscheidung gemäss Art. 56 des EWR-Abkommens zuständige Überwa-
chungsorgan" ersetzt.
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Rechtsakte, auf die Bezug genommen wirdRechtsakte, auf die Bezug genommen wird

A. FusionskontrolleA. Fusionskontrolle
1. 3200432004 RR 0139:0139: Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar

2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (EG-
Fusionskontrollverordnung) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden
Anpassungen:
a) In Art. 1 Abs. 1 wird nach "Unbeschadet des Art. 4 Abs. 5 und

des Art. 22" eingefügt: "oder der entsprechenden Bestimmungen von
Protokoll 21 und Protokoll 24 zum EWR-Abkommen";
der Begriff "gemeinschaftsweite Bedeutung" wird ersetzt durch
"gemeinschaftsweiter oder EFTA-weiter Bedeutung".

b) In Art. 1 Abs. 2 wird der Begriff "gemeinschaftsweite Bedeutung"
ersetzt durch "Bedeutung für die Gemeinschaft oder die EFTA";
der Begriff "gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz" wird ersetzt durch
"gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz oder Gesamtumsatz in der
EFTA";
im letzten Unterabsatz wird der Begriff "Mitgliedstaat" ersetzt durch
"EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat".

c) In Art. 1 Abs. 3 wird der Begriff "gemeinschaftsweite Bedeutung"
ersetzt durch "Bedeutung für die Gemeinschaft bzw. die EFTA";
der Begriff "gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz" wird ersetzt durch
"gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz oder Gesamtumsatz in der
EFTA";
In Art. 1 Abs. 3 Bst. b und c wird der Ausdruck "Mitgliedstaaten"
durch "EG-Mitgliedstaaten oder in jedem von wenigstens drei
EFTA-Staaten" ersetzt;
im letzten Unterabsatz wird der Begriff "Mitgliedstaat" ersetzt durch
"EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat".

d) Art. 1 Abs. 4 und 5 finden keine Anwendung.
e) In Art. 2 Abs. 1 wird der Begriff "Gemeinsamer Markt" ersetzt durch

"Funktionsweise des EWR-Abkommens";
f) In Art. 2 Abs. 2 wird der Begriff "Gemeinsamer Markt" ersetzt durch

"Funktionsweise des EWR-Abkommens";
g) In Art. 2 Abs. 3 wird der Begriff "Gemeinsamer Markt" ersetzt durch

"Funktionsweise des EWR-Abkommens";
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h) In Art. 2 Abs. 4 wird der Begriff "Gemeinsamer Markt" ersetzt durch
"Funktionsweise des EWR-Abkommens";

i) In Art. 3 Abs. 5 Bst. b wird der Ausdruck "Mitgliedstaat" durch "EG-
Mitgliedstaat oder EFTA-Staat" ersetzt;

j) In Art. 4 Abs. 1 wird der Begriff "gemeinschaftsweite Bedeutung"
ersetzt durch "Bedeutung für die Gemeinschaft oder die EFTA";
im ersten Satz wird "sind ... bei der Kommission anzumelden" ersetzt
durch "sind ... entsprechend Art. 57 EWR-Abkommen bei der Kom-
mission anzumelden".
In Art. 4 Abs. 1 zweiter Unterabsatz wird der Begriff "gemein-
schaftsweite Bedeutung" ersetzt durch "Bedeutung für die Gemein-
schaft oder die EFTA";

k) In Art. 5 Abs. 1 erhält der letzte Unterabsatz folgende Fassung:
"Der in der Gemeinschaft oder in einem EG-Mitgliedstaat erzielte
Umsatz umfasst den Umsatz, der mit Waren und Dienstleistungen
für Unternehmen oder Verbraucher in der Gemeinschaft oder in
diesem EG-Mitgliedstaat erzielt wird. Gleiches gilt für den Umsatz
im EFTA-Gebiet insgesamt oder in einem EFTA-Staat".

l) In Art. 5 Abs. 3 Bst. a erhält der letzte Unterabsatz folgende Fassung:
"Der Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts in der Gemeinschaft
oder in einem EG-Mitgliedstaat besteht aus den vorerwähnten
Ertragsposten, die die in der Gemeinschaft oder dem betreffenden
EG-Mitgliedstaat errichtete Zweig- oder Geschäftsstelle des Instituts
verbucht. Gleiches gilt für den Umsatz eines Kredit- oder Finanzin-
stituts im EFTA-Gebiet insgesamt oder in einem EFTA-Staat".

m) In Art. 5 Abs. 3 Bst. b erhält der letzte Satz "... ist auf die Brutto-
prämien abzustellen, die von in der Gemeinschaft bzw. in einem Mit-
gliedstaat ansässigen Personen gezahlt werden" folgende Fassung:
"... ist auf die Bruttoprämien abzustellen, die von in der Gemein-
schaft bzw. in einem EG-Mitgliedstaat ansässigen Personen gezahlt
werden. Gleiches gilt für Bruttoprämien, die von im EFTA-Gebiet
insgesamt oder in einem EFTA-Staat ansässigen Personen gezahlt
werden".

B. Vertikale Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens-B. Vertikale Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weisenweisen

2. 3201032010 RR 0330:0330: Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20.
April 2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrags über
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die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen
Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen (ABl. L 102 vom
23.4.2010, S. 1)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der fol-
genden Anpassung:

In Art. 6 wird am Ende Folgendes angefügt:

"Nach den Bestimmungen des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs kann die EFTA-Überwachungsbehörde durch Empfehlung
erklären, dass in Fällen, in denen mehr als 50 % des relevanten Marktes
in den EFTA-Staaten von parallelen Netzen gleichartiger vertikaler
Beschränkungen abgedeckt werden, die vorliegende Verordnung auf
vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbe-
werbs auf diesem Markt enthalten, keine Anwendung findet.

Eine Empfehlung nach Abs. 1 ist an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-
Staaten zu richten, in denen der betreffende relevante Markt liegt. Die
Kommission wird über die Erteilung einer solchen Empfehlung unter-
richtet.

Innerhalb von drei Monaten nach der Erteilung einer Empfehlung nach
Abs. 1 teilen alle EFTA-Staaten, an die sie gerichtet ist, der EFTA-
Überwachungsbehörde mit, ob sie die Empfehlung annehmen. Läuft
die Dreimonatsfrist ab, ohne dass eine Antwort eingeht, so wird davon
ausgegangen, dass die nicht rechtzeitig antwortenden EFTA-Staaten die
Empfehlung annehmen.

Nimmt ein EFTA-Staat, der Adressat der Empfehlung ist, diese an oder
antwortet er nicht rechtzeitig, so ist er nach dem Abkommen rechtlich
verpflichtet, die Empfehlung innerhalb von drei Monaten nach ihrer
Erteilung umzusetzen.

Teilt ein EFTA-Staat, der Adressat der Empfehlung ist, der EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb der Dreimonatsfrist mit, dass er ihre
Empfehlung nicht annimmt, so teilt die EFTA-Überwachungsbehörde
diese Antwort der Kommission mit. Teilt die Kommission den Stand-
punkt des betreffenden EFTA-Staates nicht, so findet Art. 92 Abs. 2 des
Abkommens Anwendung.

Die EFTA-Überwachungsbehörde und die Kommission tauschen Infor-
mationen aus und konsultieren einander zur Anwendung dieser Bestim-
mung.
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In Fällen, in denen mehr als 50 % des relevanten Marktes im räumlichen
Geltungsbereich des EWR-Abkommens von parallelen Netzen gleich-
artiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, können die beiden
Überwachungsbehörden eine Zusammenarbeit mit dem Ziel aufnehmen,
getrennte Massnahmen zu treffen. Haben die beiden Überwachungs-
behörden eine Einigung über den relevanten Markt und die Zweck-
mässigkeit einer Massnahme nach dieser Bestimmung erzielt, so erlässt
die Kommission eine an die Mitgliedstaaten gerichtete Verordnung und
richtet die EFTA-Überwachungsbehörde eine Empfehlung entspre-
chenden Inhalts an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-Staaten, in denen
der betreffende relevante Markt liegt."

3. Aufgehoben
4. Aufgehoben
4a. Aufgehoben
4b. 3201032010 RR 0461:0461: Verordnung (EU) Nr. 461/2010 der Kommission vom 27.

Mai 2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen
Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeug-
sektor (ABl. L 129 vom 28.5.2010, S. 52)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der fol-
genden Anpassung:

In Art. 6 wird am Ende Folgendes angefügt:

"Nach den Bestimmungen des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs kann die EFTA-Überwachungsbehörde durch Empfehlung
erklären, dass in Fällen, in denen mehr als 50 % des relevanten Marktes
in den EFTA-Staaten von parallelen Netzen gleichartiger vertikaler
Beschränkungen abgedeckt werden, die vorliegende Verordnung auf
vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbe-
werbs auf diesem Markt enthalten, keine Anwendung findet.

Eine Empfehlung nach Abs. 1 ist an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-
Staaten zu richten, in denen der betreffende relevante Markt liegt. Die
Kommission ist über die Erteilung einer solchen Empfehlung zu unter-
richten.

Innerhalb von drei Monaten nach der Erteilung einer Empfehlung nach
Abs. 1 teilen alle EFTA-Staaten, an die sie gerichtet ist, der EFTA-
Überwachungsbehörde mit, ob sie die Empfehlung annehmen. Läuft
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die Dreimonatsfrist ab, ohne dass eine Antwort eingeht, so wird davon
ausgegangen, dass die nicht rechtzeitig antwortenden EFTA-Staaten die
Empfehlung annehmen.

Nimmt ein EFTA-Staat, der Adressat der Empfehlung ist, diese an oder
antwortet er nicht rechtzeitig, so ist er nach dem Abkommen rechtlich
verpflichtet, die Empfehlung innerhalb von drei Monaten nach ihrer
Erteilung umzusetzen.

Teilt ein EFTA-Staat, der Adressat der Empfehlung ist, der EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb der Dreimonatsfrist mit, dass er ihre
Empfehlung nicht annimmt, so teilt die EFTA-Überwachungsbehörde
diese Antwort der Kommission mit. Teilt die Kommission den Stand-
punkt des betreffenden EFTA-Staates nicht, so findet Art. 92 Abs. 2 des
Abkommens Anwendung.

Die EFTA-Überwachungsbehörde und die Kommission tauschen Infor-
mationen aus und konsultieren einander zur Anwendung dieser Bestim-
mung.

In Fällen, in denen mehr als 50 % des relevanten Marktes im räumlichen
Geltungsbereich des EWR-Abkommens von parallelen Netzen gleich-
artiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, können die beiden
Überwachungsbehörden eine Zusammenarbeit mit dem Ziel aufnehmen,
getrennte Massnahmen zu treffen. Haben die beiden Überwachungs-
behörden eine Einigung über den relevanten Markt und die Zweck-
mässigkeit einer Massnahme nach dieser Bestimmung erzielt, so erlässt
die Kommission eine an die Mitgliedstaaten gerichtete Verordnung und
richtet die EFTA-Überwachungsbehörde eine Empfehlung entspre-
chenden Inhalts an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-Staaten, in denen
der betreffende relevante Markt liegt."

C. TechnologietransfervereinbarungenC. Technologietransfervereinbarungen
5. 3201432014 RR 03160316: Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom

21. März 2014 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von
Technologietransfer-Vereinbarungen (ABl. L 93 vom 28.3.2014, S. 17).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden
Anpassungen:
a) In Art. 6 Abs. 1 wird nach den Worten ‚nach Art. 29 Abs. 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1/2003' folgender Wortlaut eingefügt: "oder nach
Teil I Kapitel II Art. 29 Abs. 1 des Protokolls 4 des Abkommens
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zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofs".

b) In Art. 6 Abs. 2 wird nach den Worten ‚gemäss Art. 29 Abs. 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003' folgender Wortlaut eingefügt: "oder
nach Teil I Kapitel II Art. 29 Abs. 2 des Protokolls 4 des Abkommens
zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofs".

c) In Art. 7 wird am Ende Folgendes angefügt:

"Gemäss den Bestimmungen des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten über die Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofs kann die EFTA-Überwachungsbehörde durch Emp-
fehlung erklären, dass in Fällen, in denen parallele Netze gleichartiger
Technologietransfer-Vereinbarungen mehr als 50 % eines relevanten
Marktes erfassen, die vorliegende Verordnung auf
Technologietransfer-Vereinbarungen, die bestimmte Beschrän-
kungen des Wettbewerbs auf diesem Markt vorsehen, keine Anwen-
dung findet.

Eine Empfehlung nach Abs. 1 ist an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-
Staaten zu richten, in denen der betreffende relevante Markt liegt.
Die Kommission ist über die Erteilung einer solchen Empfehlung zu
unterrichten.

Drei Monate nach einer Empfehlung gemäss Abs. 1 teilen die davon
betroffenen EFTA-Staaten der EFTA-Überwachungsbehörde mit,
ob sie die Empfehlung annehmen. Verstreichen diese drei Monate
ohne Antwort, gilt dies als Annahme der Empfehlung.

Nimmt ein EFTA-Staat, der Adressat der Empfehlung ist, diese an
oder antwortet er nicht rechtzeitig, so ist er nach dem Abkommen
rechtlich verpflichtet, die Empfehlung innerhalb von drei Monaten
nach ihrer Erteilung umzusetzen.

Teilt ein EFTA-Staat, der Adressat der Empfehlung ist, der EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb der Dreimonatsfrist mit, dass er
ihre Empfehlung nicht annimmt, so teilt die EFTA-Überwachungs-
behörde diese Antwort der Kommission mit. Ist die Kommission mit
der Stellungnahme des EFTA-Staates nicht einverstanden, gilt Art. 92
Abs. 2 des Abkommens.

Die EFTA-Überwachungsbehörde und die Kommission tauschen
Informationen aus und führen Konsultationen über die Durchfüh-
rung dieser Bestimmung.
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Wenn parallele Netze gleichartiger Technologietransfer-Vereinba-
rungen mehr als 50 % eines relevanten Marktes innerhalb des räum-
lichen Geltungsbereichs des EWR-Abkommens erfassen, können die
beiden Überwachungsbehörden eine Zusammenarbeit mit dem Ziel
der Annahme getrennter Massnahmen einleiten. Haben die beiden
Überwachungsbehörden eine Einigung über den relevanten Markt
und die Zweckmässigkeit einer Massnahme nach dieser Bestimmung
erzielt, so erlässt die Kommission eine an die EG-Mitgliedstaaten
gerichtete Verordnung und richtet die EFTA-Überwachungsbe-
hörde eine Empfehlung entsprechenden Inhalts an den EFTA-Staat
bzw. die EFTA-Staaten, in denen der betreffende relevante Markt
liegt."

D. Spezialisierungsvereinbarungen sowie VereinbarungenD. Spezialisierungsvereinbarungen sowie Vereinbarungen
über Forschung und Entwicklungüber Forschung und Entwicklung

6. 3201032010 RR 1218:1218: Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 der Kommission vom 14.
Dezember 2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen
von Spezialisierungsvereinbarungen (ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 43).

7. 3201032010 RR 1217:1217: Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14.
Dezember 2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen
von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (ABl. L 335 vom
18.12.2010, S. 36).

E. ... (Aufgehoben)E. ... (Aufgehoben)
8. Aufgehoben

F. ... (Aufgehoben)F. ... (Aufgehoben)
9. Aufgehoben

G. VerkehrG. Verkehr
10. 3200932009 RR 01690169: Verordnung (EG) Nr. 169/2009 des Rates vom 26.

Februar 2009 über die Anwendung von Wettbewerbsregeln auf dem
Gebiet des Eisenbahn-, Strassen- und Binnenschiffsverkehrs (kodifi-
zierte Fassung) (ABl. L 61 vom 5.3.2009, S. 1).

11. Aufgehoben
11a. Aufgehoben
11b. Aufgehoben
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11c. 3200932009 RR 0906:0906: Verordnung (EG) Nr. 906/2009 der Kommission vom
28. September 2009 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag
auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufein-
ander abgestimmten Verhaltensweisen zwischen Seeschifffahrtsunter-
nehmen (Konsortien) (ABl. L 256 vom 29.9.2009, S. 31), geändert durch:
- 3201432014 RR 06970697: Verordnung (EU) Nr. 697/2014 der Kommission vom

24. Juni 2014 (ABl. L 184 vom 25.6.2014, S. 3).
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender

Anpassung:
In Art. 1 werden die Worte "Häfen der Gemeinschaft" durch "Häfen im

räumlichen Geltungsbereich des EWR-Abkommens" ersetzt.
11d. Aufgehoben
11e. Aufgehoben

H. Informations- und KommunikationstechnologienH. Informations- und Kommunikationstechnologien
12. 3200832008 LL 0063:0063: Richtlinie 2008/63/EG der Kommission vom 20. Juni

2008 über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikationsend-
einrichtungen (kodifizierte Fassung) (ABl. L 162 vom 21.6.2008, S. 20).

13. Aufgehoben
13a. 3200232002 LL 0077:0077: Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. Sep-

tember 2002 über den Wettbewerb auf den Märkten für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste (ABl. L 249 vom 17.9.2002, S. 21).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden
Anpassung:

In Art. 7 Abs. 2 werden die Worte "EG-Wettbewerbsregeln" durch "die
Wettbewerbsregeln des EWR-Abkommens" ersetzt.

I. Kohle und StahlI. Kohle und Stahl
14. 354354 DD 7024:7024: Entscheidung Nr. 24/54 der Hohen Behörde vom 6. Mai

1954 betreffend eine Verordnung über die Tatbestandsmerkmale der
Kontrolle eines Unternehmens auf Grund des Art. 66 § 1 des Vertrages
(ABl. der EGKS Nr. 9 vom 11.5.1954, S. 345/54).

Die Entscheidung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender
Anpassung:

Art. 4 findet keine Anwendung.
15. 367367 DD 7025:7025: Entscheidung Nr. 25/67 der Hohen Behörde vom 22. Juni

1967 betreffend eine Verordnung über die Befreiung vom Erfordernis
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vorheriger Genehmigung auf Grund des Art. 66 § 3 des Vertrages (ABl.
Nr. 154 vom 14.7.1967, S. 11), geändert durch:
- 378378 SS 2495:2495: Entscheidung Nr. 2495/78/EGKS der Kommission vom

20. Oktober 1978 (ABl. Nr. L 300 vom 27.10.1978, S. 21);
- 391391 SS 3654:3654: Entscheidung Nr. 3654/91/EGKS der Kommission vom

13. Dezember 1991 (ABl. Nr. L 348 vom 17.12.1991, S. 12).

Die Entscheidung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden
Anpassungen:
a) In Art. 1 Nummer 2 wird nach "in der Gemeinschaft" die Angabe

"und in den EFTA-Staaten" eingefügt.
b) In der Überschrift von Art. 2 werden die Worte "der Gemeinschaft

unterstehenden" durch "dem Protokoll 25 zum EWR-Abkommen
unterliegenden" ersetzt.

c) In der Überschrift von Art. 3 wird der Ausdruck "der Gemeinschaft
unterstehenden" durch "dem Protokoll 25 zum EWR-Abkommen
unterliegenden" ersetzt.

d) Art. 11 findet keine Anwendung.

J. VersicherungswirtschaftJ. Versicherungswirtschaft
15a. Aufgehoben
15b. 3201032010 RR 0267:0267: Verordnung (EU) Nr. 267/2010 der Kommission vom

24. März 2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Ver-
einbarungen, Beschlüssen und abgestimmten Verhaltensweisen im Ver-
sicherungssektor (ABl. L 83 vom 30.3.2010, S. 1).

Rechtsakte, die die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbe-Rechtsakte, die die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbe-
hörde gebührend berücksichtigen müssenhörde gebührend berücksichtigen müssen

Die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde haben bei
der Anwendung der Art. 53 bis 60 des Abkommens und der Vorschriften,
auf die in diesem Anhang Bezug genommen wird, die Grundsätze und
Regelungen der folgenden Rechtsakte gebührend zu berücksichtigen:

Kontrolle von Zusammenschlüssen
16. C/C/203/203/90/90/S.S. 5:5: Bekanntmachung der Kommission über Nebenabreden

zu Zusammenschlüssen (ABl. Nr. C 203 vom 14.8.1990, S. 5).
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17. C/C/203/203/90/90/S.S. 10:10: Bekanntmachung der Kommission über Konzentra-
tions- und Kooperationstatbestände nach der Verordnung (EWG) Nr.
4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. Nr. C 203 vom 14.8.1990, S.
10).

Ausschliesslichkeitsverträge
18. C/C/101/101/84/84/S.S. 2:2: Bekanntmachung der Kommission zu den Verordnungen

(EWG) Nr. 1983/83 und (EWG) Nr. 1984/83 der Kommission vom 22.
Juni 1983 über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf
Gruppen von Alleinvertriebsvereinbarungen bzw. Alleinbezugsverein-
barungen (ABl. Nr. C 101 vom 13.4.1984, S. 2).

19. C/C/17/17/85/85/S.S. 4:4: Bekanntmachung der Kommission zu der Verordnung
(EWG) Nr. 123/85 vom 12. Dezember 1984 über die Anwendung von
Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Vertriebs- und Kun-
dendienstvereinbarungen über Kraftfahrzeuge (ABl. Nr. C 17 vom
18.1.1985, S. 4).

Weitere Rechtsakte
20. 362362 XX 1224(01):1224(01): Bekanntmachung der Kommission über Alleinver-

triebsverträge mit Handelsvertretern (ABl. Nr. 139 vom 24.12.1962, S.
2921/62).

21 C/C/75/75/68/68/S.S. 3:3: Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine
zwischenbetriebliche Zusammenarbeit betreffen (ABl. Nr. C 75 vom
29.7.1968, S. 3), berichtigt in ABl. Nr. C 84 vom 28.8.1968, S. 14).

22. C/C/111/111/72/72/S.S. 13:13: Bekanntmachung der Kommission betreffend die Ein-
fuhr japanischer Erzeugnisse in die Gemeinschaft, auf die der Vertrag
von Rom anwendbar ist (ABl. Nr. C 111 vom 21.10.1972, S. 13).

23. C/C/1/1/79/79/S.S. 2:2: Bekanntmachung der Kommission vom 18. Dezember 1978
über die Beurteilung von Zulieferverträgen nach Art. 85 Abs. 1 EWG-
Vertrag (ABl. Nr. C 1 vom 3.1.1979, S. 2).

24. C/C/231/231/86/86/S.S. 2:2: Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen
von geringer Bedeutung, die nicht unter Art. 85 Abs. 1 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fallen (ABl. Nr. C
231 vom 12.9.1986, S. 2).

25. C/C/233/233/91/91/S.S. 2:2: Leitlinien für die Anwendung der EG-Wettbewerbsre-
geln im Telekommunikationsbereich (ABl. Nr. C 233 vom 6.9.1991, S.
2).
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Allgemeines
I. Die vorstehenden Rechtsakte sind von der EG-Kommission bis zum

31. Juli 1991 erlassen worden. Bei Inkrafttreten des Abkommens sind
gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b und Art. 25 des Abkommens zwischen den
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines
Gerichtshofes von der EFTA-Überwachungsbehörde entsprechende
Rechtsakte zu erlassen. Diese sind gemäss dem Briefwechsel über die
Veröffentlichung EWR-relevanter Informationen zu veröffentlichen.

II. Was die EWR-relevanten Rechtsakte betrifft, die die EG-Kommission
nach dem 31. Juli 1991 erlassen hat, hat die EFTA-Überwachungsbe-
hörde gemäss den ihr im Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur
Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes über-
tragenen Befugnisse nach Beratung mit der EG-Kommission entspre-
chende Rechtsakte zu erlassen, damit weiterhin gleiche Wettbewerbs-
bedingungen gelten. Die von der Kommission erlassenen Rechtsakte
werden nicht in diesen Anhang aufgenommen. Bei ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften wird auf ihre
Relevanz für den EWR hingewiesen und in der EWR-Beilage zum
Amtsblatt auf diese Veröffentlichung verwiesen. Die entsprechenden
Rechtsakte der EFTA-Überwachungsbehörde werden in der EWR-Bei-
lage zum Amtsblatt und in der EWR-Abteilung des Amtsblattes ver-
öffentlicht. Beide Überwachungsbehörden müssen diese Rechtsakte in
den Fällen gebührend berücksichtigen, für die sie nach dem Abkommen
zuständig sind.
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1 Anhang XIV abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 71, LGBl. 1995 Nr. 216,
LGBl. 1995 Nr. 217, LGBl. 1996 Nr. 60, LGBl. 1996 Nr. 105, LGBl.
1996 Nr. 179, LGBl. 1997 Nr. 91, LGBl. 1997 Nr. 126, LGBl. 1998 Nr.
89, LGBl. 1998 Nr. 95, LGBl. 1998 Nr. 143, LGBl. 1998 Nr. 145,
LGBl. 1999 Nr. 178, LGBl. 2000 Nr. 64, LGBl. 2000 Nr. 79, LGBl.
2000 Nr. 177, LGBl. 2001 Nr. 38, LGBl. 2001 Nr. 147, LGBl. 2002 Nr.
149, LGBl. 2003 Nr. 208, LGBl. 2004 Nr. 121, LGBl. 2004 Nr. 201,
LGBl. 2004 Nr. 234, LGBl. 2005 Nr. 102, LGBl. 2005 Nr. 103, LGBl.
2005 Nr. 110, LGBl. 2005 Nr. 174, LGBl. 2005 Nr. 175, LGBl. 2005
Nr. 205, LGBl. 2005 Nr. 249, LGBl. 2007 Nr. 54, LGBl. 2007 Nr. 145,
LGBl. 2010 Nr. 192, LGBl. 2010 Nr. 251, LGBl. 2010 Nr. 283, LGBl.
2011 Nr. 119, LGBl. 2011 Nr. 175, LGBl. 2015 Nr. 259 und LGBl. 2015
Nr. 322.
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